Scheinselbständige

Das Problem des Scheinselbständigen beschreibt ein Phänomen, bei dem jemand nach außen hin (zum Schein) als Selbständiger auftritt, tatsächlich aber ein (verdecktes) Arbeitsverhältnis vorliegt. 

Dies geschieht etwa im Rahmen des sog. Outsourcing oder allgemein durch AG, die lästige Pflichten mit AN umgehen wollen (keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, kein Urlaub, Bezahlung nur in guten Zeiten, kein Kündigungsproblem, Sparen von SV-Beiträgen usw.).

Amtlich für dieses Problem zuständig ist der Rentenversicherungsträger, der etwa bei der BfA dazu eigene Clearingstellen hat, denn der gehen die Beiträge verloren. Diese Stelle kann man als AG aber auch selbst anfragen, um spätere Nachforderungen (die nach Jahren erheblich sein können) zu vermeiden.

Letztlich ist die Frage der Scheinselbständigkeit materiell ein Problem der

Abgrenzung der Arbeitnehmer vom (selbständigen) freien Mitarbeiter

geregelt nur rudimentär in § 84 Abs. 1 S. 2 HGB, bedeutsam § 7 Abs. 1 SGB IV, Entscheidung erfolgt nach Einzelfallabwägung, 

materielle Kriterien:

-fachliche , örtliche und zeitliche Weisungsgebundenheit (Fremdbestimmung),

-Eingliederung in Betrieb, 

-Angewiesensein auf fremdbestimmte (Betriebs-, Arbeits-) Organisation und

-Benutzung betriebliche Einrichtungen (Arbeitsgeräte),

-Unterordnung, Vertretungspflichten, 

-Leistungserbringung nur in eigener Person, 

-Verpflichtung, angebotene Aufträge anzunehmen, 

 Aufnahme in ohne vorherige Abstimmung erstellten Dienstplan, 

-(keine) Übernahme des Unternehmerrisikos (Betriebskapital, eigene 

 Betriebsstätte, Kundenstamm, Mitarbeiter, Unternehmer, 

 Entscheidungsbefugnisse),Marktorientierung, Gewinnerzielung und Haftung),

-Berichterstattungspflichten,

-soziale Schutzbedürftigkeit, 

-Fremdnützigkeit der Arbeitsleistung, 

formelle Kriterien (als Hilfsfunktion):

-Modalitäten der Entgeltzahlung (Festvergütung),

-Weiterbezahlung des Entgelts bei Krankheit und Urlaub, 

-Führung von Personalakten,

-Abführung von Lohnsteuer+SV-Beiträgen,

-(keine) Gewerbeanmeldung,

-Rechtsformwahl (allerdings Missbrauch der Vertragsfreiheit bei Umgehung des 

 Sozialschutzes)

Der Begriff des (unselbständigen) Arbeitnehmers (AN)

(§ 84 Abs. 1 S. 2 HGB heranzuziehen als Legaldefinition, wer selbständig ist; § 121 GewO)

AN ist, wer aufgrund eines privatrechtlichen Vertrages (oder eines diesem gleichgestellten Rechtsverhältnisses) über entgeltliche Dienste für einen anderen in persönlicher Abhängigkeit tätig ist.

Praktische Bedeutung: bestimmt den Geltungsbereich des Arbeitsrechts (ob dieses angewandt wird)

Einzelmerkmale zur Feststellung der persönlichen Abhängigkeit

· Fachliche Weisungsgebundenheit (Fremdbestimmung der Arbeit)

· Örtliche und zeitliche Weisungsgebundenheit (insbesondere Pflicht zum regelmäßigen Erscheinen am Arbeitsort)

· Eingliederung in den Betrieb

· Angewiesensein auf und Einbindung in fremdbestimmte (Arbeits-) Organisation

· Leistungserbringung nur in eigener Person

· Verpflichtung, angebotene Aufträge anzunehmen

· Aufnahme in einen Dienstplan, der ohne vorherige Absprache mit dem Mitarbeiter erstellt wird

· Keine Übernahme des Unternehmerrisikos (z. B. durch Vorhandensein eigenen Betriebskapitals, einer eigenen Betriebsstätte, eines Kundenstammes, eigener Mitarbeiter, unternehmerischer Entscheidungsbefugnisse, der Marktorientierung, Gewinnerzielung und Haftung

· Einheitliche Behandlung von AN, die mit gleichartigen arbeiten betraut sind

